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SZSV / USPC

Freiwillige
Ausbildung
und
Kurstätigkeit
Im November 1957 richtete der
Schweizerische Bund für Zivilschutz
einen Aufruf an das Schweizervolk, an
den Kursen für Selbst- und Kameradenhilfe

mitzumachen, die damals in
allen Landesteilen von den Samaritervereinen

und den Sektionen des
SBZS, oft in freundschaftlicher
Koordination auch gemeinsam, durchgeführt

wurden. Diese Kurse, über deren

Organisation die nebenstehende
Weisung Auskunft gibt, wurden zu
einem grossen Erfolg und haben auch
den Sektionen Zuwachs gebracht.

SZSV
USPC
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Kurse für Selbst- und Kameradenhilfe

für die Zivilbevölkerung
Wie sollen solche Freiwilligen-Kurse organisiert werden?

Organisatoren: Samaritervereine des SSB, Sektionen des SBZ und unter
Beizug des Dienstchefs der örtlichen Sanitätszivilschutzorganisation.

Leitung: Hilfslehrkräfte der Samaritervereine.

Kursprogramm: Richtlinien des Schweiz. Roten Kreuzes und des

Schweiz. Samariterbundes. (Diese sind deutsch, französisch und italienisch

erhältlich.)
Kursdauer: Mindestens drei Abende (evtl. mit einem zusätzlichen
Filmabend verbinden).
Arbeit: Für die Theorie ist der ganze Kurs zusammenzunehmen. Die
praktische Arbeit soll in Gruppen von 10 bis 15 Personen erfolgen.

Kursgeld: Es soll kein Kursgeld erhoben werden. An den bisherigen
Kursen zeigte es sich, dass die Teilnehmer spontan von sich aus eine
Sammlung veranstalteten; dieses Sammelergebnis soll den Samaritervereinen

zugehalten werden zur eventuellen Bezahlung der Hilfslehrer
(Fr. 3.— bis Fr. 5.— pro Abend).
Kursausweis: Am Ende des Kurses soll den Kursbesuchern bei lückenlosem

Besuch ein Kursausweis abgegeben werden. (Erhältlich beim
Zentralsekretariat des Schweiz. Samariterbundes, Martin-Disteli-Strasse 27

in Olten.)
Lokalitäten: Die Lokalitäten für die Durchführung des Kurses sollten
von den zivilschutzpflichtigen Gemeinden gratis zur Verfügung gestellt
werden. (Schulzimmer, Turnhallen, Korridore von Schulhäusern usw.)
Material: Das Kursmaterial wird von den Samaritervereinen zur
Verfügung gestellt.

Werbung: Die Werbung für die Kurse wird je nach Landesgegenden
verschieden sein. 'Sie sollte in allen zivilschutzpflichtigen Gemeinden
durch Abgabe eines Aufrufes an die Bevölkerung, der in alle
Briefkästen gelegt wird, erfolgen. Der Aufruf kann allgemein zur Mitarbeit
im Zivilschutz auffordern und im zweiten Teil zur Anmeldung zu den
Kursen einladen. Der Aufruf soll durch entsprechende parallel laufende
Zeitungsinserate unterstützt werden. Auf schweizerischem Boden wird
auf Beginn der Kurssaison in Presse, Radio und Fernsehen eine grosse
Werbeaktion gestartet (Oktober 1957).

Kosten: Die Kosten der Aktion, die sich auf Fr. 1.50 bis Fr. 2.— pro
Teilnehmer stellen dürften, sollen von dem Schweiz. Bund für
Zivilschutz, dessen Sektionen und den betreffenden Städten und Gemeinden
übernommen werden.

Kursabrechnung: Diese soll in vier Exemplaren erfolgen, je ein Exemplar

zuhanden der Gemeinde, des Samaritervereins, der Sektion des SBZ
und des Rechnungsführers.

Wo sollen solche Kurse durchgeführt werden und wann?

Wenn möglich in allen zivilschutzpflichtigen Gemeinden. Vorerst in
allen Orten, wo der Schweiz. Bund für Zivilschutz und der Schweiz.
Samariterbund Sektionen haben.

Samariterkurs (40 Stunden), Kurs für häusliche Krankenpflege
(30 Stunden), Einführungskurs in die häusliche Krankenpflege (12
Stunden) und Kurs für Spitalpflege (50 Stunden).

Diese Kurse werden vom Schweiz. Roten Kreuz und vom Schweiz.
Samariterbund je nach Bedürfnissen in allen grössern Orten der

Schweiz durchgeführt. Allen jenen Leuten, die sich für eine
weitergehende Ausbildung interessieren, wird der Besuch dieser Kurse

empfohlen. Schweiz. Bund für Zivilschutz
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